
Im Rahmen der Qualitätssicherung gab 
Dr. Thomas Leibig zunächst Hinweise aus 
der jährlichen Überprüfung durch die Qua-
litätskommission, zu der jeder Gutachter 
ein zufällig ausgewähltes Gutachten ein-
schicken musste.

Dr. Katharina Reckhenrich stellte fest, dass 
die Abrechnung der Funktionsanalyse
– abgesehen von den Ergänzungen um die 
Positionen 8035 und 8065 GOZ (2012) – 
in den vergangenen Jahren unverändert 
blieb und moderne Verfahren wie manu-
elle Strukturanalyse oder digitale Gelenk-
vermessung nicht abbildet. Für Gutach-
ter entscheidend sind Indikationsprüfung, 
leitliniengerechter Umfang und vollstän-
dige Dokumentation. Leistungen, die in 
der Gebührenordnung für Zahnärzte nicht 

aufgeführt sind, können und sollten nach 
§ 6 Abs. 1 GOZ analog berechnet werden. 
Reckhenrich betonte, dass für Zahnärzte 
die GOÄ-Position 2181 ebenfalls abrech-
nungsfähig ist, allerdings nur bei tatsäch-
licher Manipulation des Kiefergelenkes, 
nicht für diagnostische Tests. Dargestellt 
wurden die gutachterlichen Kriterien bei 
der Bewertung der Diskrepanz zwischen 
Wissenschaft und Gebührenordnung. 

Prof. Fischer-Brandies: Leitlinien 
dienen der Orientierung

Leitlinien sind bekanntermaßen für Zahn-
ärzte rechtlich nicht bindend und haben 
weder haftungsbegründende noch haf-
tungsbefreiende Wirkung. Sie können
aber als Korridor zur Orientierung dienen 

und sind, wie der Referent Gutachter-
wesen der BLZK, Prof. Dr. Dr. Eberhard 
Fischer-Brandies, ausführte, auch bei der 
Gutachtenerstellung hilfreich. Sie schüt-
zen vor überzogenen Forderungen. So 
geht aus den Leitlinien zur Entfernung 
von Weisheitszähnen und zur digitalen 
Volumentomogra� e hervor, dass bislang 
nicht gezeigt werden konnte, dass der 
Gewinn an Informationen über die Wur-
zelmorphologie und Topogra� e durch 
die 3D-Diagnostik auch in einer vermin-
derten Nervschädigungsrate resultiert.
Damit kann eine Schnittbilddiagnostik in 
diesen Indikationen einerseits zwar durch-
geführt, andererseits aber nicht gefordert 
werden.

Für die Implantologie gilt: Unter einer 
evidenzbasierten Bewertung bleibt der 
klinische Nutzen der durch die dreidimen-
sionale Bildgebung erhaltenen Mehrinfor-
mation auf das implantologische Behand-
lungsergebnis bislang ungeklärt. Es exis-
tieren derzeit keine randomisierten oder 
kontrollierten Studien am Patienten, die 
den Nutzen einer dreidimensionalen Dia-
gnostik hinsichtlich der Qualität des Ope-
rationsergebnisses und/oder der Häu� g-
keit von Komplikationen in der Implan-
tologie belegen. Ein DVT ist damit nicht 
erforderlich. Auch in der Endodontie gilt 
die Erkenntnis des Reviews der Cochrane 
Collaboration (Del Fabbro, M. 2009), dass 
die Behandlungsergebnisse einer Wurzel-
kanalbehandlung mit konventionellem 
Vorgehen ohne Vergrößerung und einer 
Wurzelkanalbehandlung unter Vergröße-
rung sich nicht unterscheiden. Damit ist 
es im Gutachten möglich, alle wissen-
schaftlich anerkannten Verfahren auch 
entgegen der Ansicht von Versicherun-
gen anzuerkennen, andererseits aber 
die Grenzen der Behandlungsfreiheit 
nicht durch einseitige Forderungen nach 

Fortbildung auf Topniveau
Gutachtertagung der BLZK beleuchtete spezielle Aspekte der Gutachtenerstellung

Zu ihrer Jahrestagung trafen sich Ende März die Gutachterinnen und Gutachter der Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer im „Haus der Bayerischen Zahnärzte“ in München. Bei der Fortbildungsveranstaltung wurden spezielle Aspekte der 
Gutachtenerstellung in verschiedenen Bereichen von erfahrenen Referenten besprochen und ausführlich diskutiert.

Die Gutachtertagung der BLZK fand in diesem Jahr im „Haus der Bayerischen Zahnärzte“ statt.
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publizierten Therapieformen durch Patien-
ten einzuschränken.

Vielfältige Möglichkeiten 
durch KI

Prof. Dr. Falk Schwendicke zeigte die viel-
fältigen Entwicklungen auf dem Gebiet 
der künstlichen Intelligenz (KI) im Bereich 
der Zahnheilkunde auf. Insbesondere in 
der Kariesdiagnostik ist die Bildanalyse re-
lativ weit entwickelt. Insgesamt zeichnen 
sich spannende Entwicklungen ab, es lie-
gen aber noch keine evidenten Erkennt-
nisse vor, die gegenwärtig gutachterlich 
zu berücksichtigen sind. Die Nutzung 
derartiger Methoden kann bis auf Wei-
teres nicht gefordert werden. Allerdings 
sind Versuche, Gutachten allein mit 
Sprachmodellen zu erstellen, zum Schei-
tern verurteilt.

Die Endodontie bietet mittlerweile sehr 
differenzierte Therapiemöglichkeiten, die 
gutachterlich zu berücksichtigen sind. 
Prof. Dr. Christian Gernhardt stellte die 
verschiedenen Behandlungswege dar, die 
in der Aufklärung zu berücksichtigen sind, 
insbesondere hinsichtlich der Prognose, 
die bei Revision der Wurzelfüllung durch-
aus günstig sind. Liegen jedoch gleichzei-
tig parodontale Probleme vor, ist die Pro-
gnose ungünstiger. Er wies ausdrücklich 
darauf hin, dass bei einer Komplikation wie 
einer frakturierten Feile, die unter Um-
ständen auch belassen werden kann, der 
Patient darüber informiert werden muss. 
Damit umgeht man, dass der Patient erst 
zu einem späteren Zeitpunkt wegen die-
ser Komplikation zum Rechtsanwalt geht.

Bewährte Therapiemethoden behalten 
weiterhin ihre Gültigkeit. Auch ist zu be-
rücksichtigen, dass die klinische Erfahrung 
zeigt, dass auch grenzwertig erschei-
nende Versorgungen sehr lange problem-
los bleiben. Wenig aussichtsreich sind 
daher Klagen wegen eines Behandlungs-
fehlers, wenn ein Zahn noch viele Jahre 
genutzt werden konnte. Auch ist immer 
der zum Zeitpunkt der Behandlung gül-
tige Standard heranzuziehen. 

Rechtsanwältin Susanne Ottmann-Kolbe 
stellte die korrekte Vorgehensweise bei 
Patientenanfragen nach Gutachten dar. 
Gemäß der Gutachterordnung der BLZK 

besteht für den Gutachter, aber auch für 
die Praxis, in der er tätig ist, ein zweijähri-
ges Behandlungsverbot. Gutachter sollten 
bestrebt sein, bei unbegründeten Vorwür-
fen gegenüber Behandlern dies im Ge-
spräch zu vermitteln, um für beide Seiten 
aussichtslose Verfahren zu vermeiden. In 
vielen Fällen kann ein vermittelndes Ge-
spräch oder auch ein Schlichtungsverfah-
ren helfen, um Prozesse zu umgehen.

Bei Nervschädigungen im Zuge zahnärzt-
licher Behandlungen sind diese im Rah-
men der gutachterlichen Untersuchung 
zu erfassen und in Komplikationen be-
ziehungsweise Behandlungsfehler zu dif-
ferenzieren. Über die klinischen Untersu-
chungsmethoden hinaus können fach-
neurologische Verfahren weitere Klärung 
bringen, wie vom Neurologen Dr. Konrad 
Scheglmann im Detail dargelegt wurde. 

Hier sind spezielle Messverfahren der 
Nervleitung und MRTs zu nennen. In vie-
len Fällen handelt es sich um Komplika-
tionen, die auch bei sorgfältigem Vorge-
hen nicht vermeidbar sind. Wenn der 
Patient allerdings zum Beispiel bei einer 
Leitungsanästhesie einen elektrisieren-
den Schmerz verspürt, darf nicht injiziert 
werden, da dies zu einer dauerhaften
Nervschädigung führen kann. Die Nadel 
ist dann neu zu platzieren. Nach Aussage 
von Scheglmann erfordert ein fachlich 
korrektes Verhalten, bei Nervschäden un-
verzüglich die erforderliche Diagnostik 
und gegebenenfalls Therapie durchzu-
führen, da etwaige Versäumnisse als Be-
handlungsfehler einzustufen sind.

Dr. Marcus Heufelder berichtete über
die Gutachtertagung des BDO und der 
DGMKG am 12. Dezember 2025. Ein 
Thema war die Relevanz medizinischer 
Standards anderer Fachgebiete. Als Kon-
sequenz auf die zunehmende Anzahl 
und steigende Differenzierung fachüber-
greifender Empfehlungen zeigt sich eine 
zunehmende Notwendigkeit für die Zahn-
heilkunde, nicht nur die eigene Fachlitera-
tur zu kennen, sondern auch auf human-
medizinischem Gebiet interdisziplinär auf 
relevante Empfehlungen anderer Fach-
bereiche zu achten und die dort gültigen 
Standards zu berücksichtigen, wenn sie 
Auswirkungen auf das eigene medizini-
sche Handeln haben. 

Interdisziplinäre Zusammen-
arbeit schriftlich regeln

Beim Thema „Formen von vertikaler und 
horizontaler Aufgabenverteilung“ wurde 
klar hervorgehoben, dass neben der ge-
meinsamen Aufgabenverteilung zwischen 
Anästhesist und Operateur während der 
Operation speziell im Bereich der prä-
operativen Medikation sowie der post-
operativen Aufwachphase die Hauptver-
antwortung beim Narkosearzt, hingegen 
in der Nachbetreuung des Patienten die 
Verantwortung beim Operateur liegt. 
Wenngleich kein Weisungsrecht und keine 
regelhafte Überwachungsp� icht der Ärzte 
untereinander besteht, so besteht doch 
immer die Verp� ichtung, das jeweils an-
dere Handeln auf Plausibilität zu kontrol-
lieren. Auch gilt von juristischer Seite die 
dringende Empfehlung, sämtliche Formen 
der interdisziplinären Zusammenarbeit 
schriftlich zu regeln.

Weiter wurde die De� nition der medizi-
nischen Notwendigkeit sowie die stets gül-
tige Notwendigkeit zur fachgleichen Be-
gutachtung vor Gericht hervorgehoben. 
Auch wurde nochmals die Verp� ichtung 
des Gutachters zur praktischen Erfahrung 
in Bezug auf den streitgegenständlichen 
schulmedizinischen Behandlungskomplex 
betont. Abschließend wurde vom ersten 
Gerichtsurteil zur KI-generierten Erstel-
lung von Gutachten berichtet, welches 
klar darlegt, dass KI-unterstützte Gutach-
ten gültig und legitim sind, jedoch die 
zentrale gutachterliche Tätigkeit immer 
vom berufenen Sachverständigen selbst 
und in Eigenleistung erbracht werden 
muss.

Bei der Fortbildungsveranstaltung wurde 
deutlich, dass der Gutachter nur das bei 
seiner Beurteilung heranziehen kann, was 
ihm der Behandler zur Verfügung stellt. 
Eine quali� zierte Dokumentation ist somit 
Voraussetzung dafür, dass bei einwand-
freier Behandlung dies auch im Gutach-
ten bestätigt werden kann. Eine Kartei-
karte, die nur Abrechnungspositionen 
enthält, genügt den Anforderungen nicht. 
Darüber hinaus gilt, dass eine Leistung, 
die nicht dokumentiert ist, auch nicht 
abgerechnet werden kann.
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